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Betr.: Grenzüberschreitende Darlehensvergabe zwischen verbundenen 

Personengesellschaften (EAS 473) 

Räumt eine österreichische OHG, die in Deutschland ansässigen Gesellschaftern gehört, einer 

den gleichen Gesellschaftern gehörenden deutschen GesmbH & Co KG ein Darlehen ein, so 

unterliegt dieser Vorgang der auf die Prinzipien der Bilanzbündeltheorie gestützten 

Betrachtungsweise, wenn die Kreditgewährungen nicht zum Betriebsgegenstand der 

inländischen OHG zählen. Demzufolge ist es aus österreichischer Sicht nicht möglich, dass sich 

die Gesellschafter mit steuerlicher Wirkung Zinsen für diese Innentransaktion zahlen. 

Diese Betrachtungsweise bedarf allerdings im jeweiligen Einzelfall einer von Parteienseite 

herbeizuführenden Abstimmung mit der deutschen Steuerverwaltung. Sollte auf deutscher 

Seite Zinsenaufwand mit gewinnmindernder Wirkung angesetzt werden, müsste unter 

Berücksichtigung der dem BFH-Urteil 27.2.1991, BStBl II 1991, 444, zugrunde liegenden 

Überlegungen von einer korrespondierenden Steuerpflicht in Österreich ausgegangen werden. 
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